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Text 

Ausgleich der Verkehrsinteressen, Förderung der Zusammenarbeit und von Zusammenschlüssen 
der Unternehmen und Berücksichtigung der Ziele der Bundes- und Landesverkehrsplanung 

§ 37. (1) Zur Optimierung des öffentlichen Personenverkehrs haben die Aufsichtsbehörden fördernd 
darauf einzuwirken, daß die Interessen der verschiedenen Verkehrsträger des öffentlichen 
Personenverkehrs ausgeglichen und ihre Leistungen und ihre Entgelte aufeinander abgestimmt werden. 
Sie haben zu diesem Zweck die freiwillige Zusammenarbeit und die Zusammenschlüsse der 
Unternehmen, wie beispielsweise Gemeinschaftsverkehre und Verkehrsverbünde, zu fördern. 

(2) Im Sinne des Abs. 1 gilt als 

 1. Gemeinschaftsverkehr die Kooperation einzelner Berechtigungsinhaber mit dem Zweck, zwei 
oder mehrere ihrer Kraftfahrlinien mit durchgehenden Kursen und durchgehenden 
Beförderungspreisen gemeinsam zu betreiben; 

 2. Verkehrsverbund die Kooperation möglichst aller in einem bestimmten Gebiet (Verbundraum) 
tätigen Verkehrsunternehmen des öffentlichen Personenverkehrs (Eisenbahn- und 
Kraftfahrlinienunternehmen) in einer Organisation mit Rechtspersönlichkeit zum Zwecke der 
Angebotsoptimierung und der unternehmensübergreifenden Anwendung eines einheitlichen 
Fahrpreissystems in einem zusammenhängenden und koordinierten Verkehrsnetz; 

 3. Angebotsoptimierung die Einrichtung und befriedigende Bedienung und erforderlichenfalls die 
Erweiterung und Änderung von Verkehrsverbindungen sowie die Abstimmung der Fahrpläne in 
wirtschaftlich zumutbarem Rahmen. 

(3) Die Aufsichtsbehörden haben bei ihren Maßnahmen auch zur Erreichung der konkreten Ziele der 
Bundes- und Landesverkehrsplanung beizutragen, wobei die Interessen der 
Personenkraftverkehrsunternehmer in angemessener Weise zu berücksichtigen sind. 


